
 Organisatorische Maßnahmen 
im Schuljahr 2020/21 am FRG 

Informationen für die Schulgemeinschaft.

Hygiene

 Wir unterrichten in regulärer Klassen- und Kursgröße. Die Dokumentation der Anwesenheit 
und Sitzordnung erfolgt für jede Klasse und jeden Kurs. 

 Es besteht Maskenpflicht bzw. Mund-Nasen-Schutz  auf dem Sitzplatz in der Klasse, in den 
Fluren  und auf dem Schulhof. Die Ausstattung mit ausreichenden Mund-Nasen-
Bedeckungen obliegt der Verantwortung der Eltern.

 Die jahrgangsinterne Belegung von Klassen / Kursräumen ist durch unseren Raumplan 
abgesichert. Eine Ausnahme bildet das Ganztagsangebot mit festen Lerngruppen pro Angebot.

 Die Hofbereiche sind entsprechenden Jahrgängen in jeder Pause fest zugeordnet. Wir haben die
Hofbereiche:  a, b, c, d, e, Atrium und Eingang (Haupteingang bis e).

 Es findet eine gründliche Durchlüftung in den Klassen statt.
 Es ist keine prophylaktische Desinfizierung der Hände mehr vorgesehen: die 

Desinfektionsständer befinden sich am Wasserspender und  im Sekretariat.
 Schüler*innen dürfen in der Unterrichtszeit auf Toilette. Sie gehen individuell zur Toilette und

nutzen Einwegsystem. Nach Benutzung waschen sich die Hände!
 Zum Durchatmen aller ist es gestattet, dass Lehrer*innen mit ihrer Klasse bzw. ihrem Kurs in

ihrem Doppelstundenblock das Klassenzimmer verlassen und diese gemeinsam eine Runde auf
dem Schulhof drehen. Dabei achten alle bitte auf die Wege. Da gleichzeitig Türen offenstehen,
ist hierbei auf geräuschloses Gehen in den Fluren mit Mund-Nasen-Schutz zu achten. 

 Die Fenster werden zur Lüftung nur durch die Lehrkraft vollständig geöffnet. Das Hinauslehnen 
aus den geöffneten Fenstern oder das Sitzen auf Fensteröffnungen ist zu jeder Zeit streng unter-
sagt. In großen Pause wird durchgelüftet, in Unterrichtsstunden gibt es alle 20 Minuten Stoßlüf-
tung.

 Zum Essen und Trinken am festen Sitzplatz im Klassenraum oder auf dem Schulhof kann der
Mund-Nasen-Schutz kurzzeitig abgenommen werden. Dabei ist auf dem Schulhof der Abstand
von 1,50 m einzuhalten. 

 Bei Verstößen gegen diese Regeln wird zunächst ermahnt, bei Wiederholung(en) 
werden die Eltern informiert und die Schüler*innen nach Hause geschickt. 
=> Vermerkung im Klassenordner  bzw. Dokumentation im Kursheft.

 Die  Anwesenheit  und Sitzordnung  in  der  Klasse  bzw.  im Kurs  wird  zu  Beginn  jeder
Unterrichtseinheit durch die Lehrer*in kontrolliert und dokumentiert. 

Hinweis für Eltern und Erziehungsberechtigte (Zitat aus Mitteilung des Ministeriums) 

Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19- Symptome (wie insbesondere Schnupfen,
Fieber,  trockenen  Husten,  Verlust  des  Geschmacks-  /Geruchssinn)  aufweisen,  gelten  als
ansteckungsverdächtig. Sie sind daher zum Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3 SchulG –
bei  Minderjährigen  nach  Rücksprache  mit  den  Eltern  –  unmittelbar  und  unverzüglich  von  der
Schulleitung nach Hause zu schicken oder von den Eltern abzuholen.  Angesichts der  Häufigkeit
eines einfachen Schnupfens soll die Schule den Eltern unter Bezugnahme auf § 43 Absatz 2 Satz 1
SchulG empfehlen,  dass  eine  Schülerin  oder ein  Schüler  mit  dieser  Symptomatik ohne weitere
Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause
beobachtet werden soll. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt die Schülerin oder der
Schüler  wieder  am Unterricht  teil.  Kommen jedoch weitere  Symptome wie  Husten,  Fieber  etc.
hinzu, ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen. 
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Schulorganisation und Stundenplan:

 Der Unterrichtsbeginn erfolgt ab Montag, 07.09.20, wieder einheitlich um 8.00 Uhr für alle 
Jahrgangsstufen. 

 Das Schulgebäude soll  ab 7.45 Uhr betreten werden, es ist ab 7.40 Uhr für  Schüler*innen
geöffnet.  Fünf  Minuten  vor  regulärem  Unterrichtsbeginn  sollen  die  Schüler*innen  im
Klassenraum sein. 

 Zum Unterrichtsbeginn ihrer ersten Stunde gehen alle Schüler*innen durch den Haupteingang
und teilen sich an Treppe 1. Sie gehen dann in ihren Klassen-/Kursraum und setzen sich dort
ruhig an ihren Sitzplatz. 

 Nach den großen Pausen betreten die Schüler*innen entsprechend ihres Jahrganges über den
Haupteingang oder Noteingang an Treppe 2 das Gebäude und gehen im Einbahnsystem in
ihren Klassen-/Kursraum. (Nur die Klasse 7a geht vom Hof direkt in ihren Klassenraum 0.31.)
Schüler*innen  betreten  zum  zweiten  Gong (ab  9.55,  11.50,  13.30  bzw.  14.20  Uhr)  das
Schulgebäude.

 Es besteht Maskenpflicht bzw. Mund-Nasen-Schutz  in Klassen, Fluren  und auf dem Schulhof.

Visuelles Schema.  

Pause
HOF

Unterricht
a b c d e Atr Eg

Erste
große
Pause

5 6 8 7,9 8,9

Zweite
große
Pause

5 6 8 7,9 8,9

Mittags-
pause

5 7 8 8 6, 9,
Oberstufe

6 9 9 5, 7, 8

Schüler*innen in der Sekundarstufe I verlassen das Schulgelände erst am Ende ihres 
Unterrichtstages, in der Regel um 15.05 Uhr (G9) am Montag, Mittwoch und Donnerstag bzw. 
um 13.25 Uhr am Dienstag und Freitag. 

Oberstufenschüler*innen können in großen Pausen und Freistunden das Schulgelände 
verlassen und sich insbesondere auch im kleinen Park neben der Schule aufhalten. 
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Sprachliches Schema (vgl. Stundenpläne der Klassen) 

Pause HOF : Hofbereiche Unterricht:

9.35 – 9.55
(20 min)

5: a/b, 6: c /d ; 7: Atrium; 
8: e / Eg; 9: Atrium / Eg

11.30 – 11.50
(20 min)

5: a/b, 6: c /d ; 7: Atrium; 
8: e / Eg; 9: Atrium / Eg

Fünf-Minuten-Pause auf dem Schulhof: 12.35 – 12.40 Uhr
6. Stunde: 

12.40 – 13.25
5: a/b, 7: c/d, 

8 : e, Eg
6,9, Oberstufe 

 Fünf-Minuten-Pause auf dem Schulhof: 13.25 – 13.30 Uhr
7. Stunde: 

13.30 -14.15 6: c/d, 9: e / Atrium 5, 7, 8

Fünf-Minuten- Pause auf dem Schulhof: 14.15 – 14.20 Uhr

8. Stunde: 
14.20 -15.05 Unterricht

 Schüler*innen gehen zu Unterrichtsbeginn unmittelbar in ihre Klassen- und Kursräume, damit 
kein Gedränge auf den Fluren entsteht. 

 Hinweis bezüglich Wertsachen:  Schüler*innen müssen ihre Wertsachen bei sich tragen 
können bzw. nicht in die Schule mitbringen ! 

 Die Fächer mit „gemischten“ jahrgangsinternen Lerngruppen (2. Fremdsprache, WP Kurse, 
Religion/PP) sind teilweise in die Randstunden verlegt. Sie finden als Doppelstunde statt. So ist 
ein Raumwechsel (fast) nur in großen Pausen notwendig.

 Raumwechsel: Religionsschiene/ 2. FS / Diff-Bereich / Oberstufe: 

Wechseln Schüler*innen die Räume, dann nehmen sie ihre Sachen / Schultasche an sich und 
gehen damit auf den Hof (Pause im Hof) oder gehen zu Ende der großen Pause, ca. 5 Minuten 
vor Beginn der folgenden Unterrichtsstunde, in den neuen Raum und setzen sich dort auf den 
für sie vorbestimmten Sitzplatz. 

 Die Fächer bzw. persönlichen Boxen werden im Klassenzimmer derzeit nicht genutzt! Es gäbe 
viel mehr Bewegung im Klassenzimmer und Probleme bei kurzfristiger Quarantäne. Unsere 
Schüler*innen müssen ihre Arbeitsmaterialien mit sich zu führen. Die Schultasche muss jeden 
Tag neu gepackt werden. Weiterhin gilt: Kein Leihen und Verleihen von Gegenständen.

 Es bestehen Aufenthaltsmöglichkeiten für die Oberstufe – Study Hall – nach Vorbuchung über 
wwschool in der 3./4. und 5./6. Stunde zum ruhigen Lernen am Einzelplatz:  
 EF, Q1: 0.05 Q2: 0.08 
In Freistunden, in denen keine Study Hall gebucht wurde, verlassen die Schüler*innen das 
Schulgelände. 

 Die Denkpause entfällt und wird erst wieder praktiziert, wenn Bedarf entsteht.
 Das Sozialpraktikum wird zunächst ausgesetzt.
 Der Sportunterricht kann in der Halle und im Freien stattfinden. 
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Verpflegung:

 Zur Mittagsverpflegung können Lunchpakete bestellt werden, diese werden in der Mensa 
ausgeteilt. Die Bestellung erfolgt wie bisher über WebMenue bzw. den Caterer des 
Mittagessens. 

 Der Wasserspender in der Mensa ist nutzbar.  Schüler*innen bringen sich ein Trinkgefäß mit 
einer ausreichend großen Öffnung (Durchmesser  > 3 cm) mit. Handelsübliche Wasserflaschen 
sind nicht zur Befüllung am Wasserspender erlaubt, da sie das Verschleppen von Keimen 
hervorrufen können. Bei Benutzung des Wasserspenders sind die Hände zu desinfizieren.  

Vertretung, Quarantäne und Distanzunterricht:

 Für die Jahrgänge 5 und 6 der Erprobungsstufe ist eine Vertretung von der ersten bis zur 
achten Stunde gewährleistet. 

 Die Jahrgänge 7, 8 und 9  werden von der dritten bis zur sechsten Stunde vertreten. 
Randstunden werden bei planbaren Ausfällen im Distanzunterricht abgedeckt. In der Regel 
wird dies im Vertretungsplan des Vortages angezeigt. Bei nicht planbaren Ausfällen wird auch 
in der ersten und zweiten Stunde der Unterricht vertreten.  

 Für die Oberstufe ist bei Unterrichtsausfall EVA – eigenverantwortliches Arbeiten organisiert 
und wird als Distanzunterricht ausgewiesen. 

 Für alle Klassen und Jahrgänge wird im Falle einer Quarantäne das Lernen im Distanz-
unterricht durchgeführt. Unsere Schulcloud auf der Lernplattform wwschool.de bietet hierzu 
erprobte Möglichkeiten. Alle tragen gemeinsam Sorge dafür, dass wir als Schulgemeinschaft 
diese gut nutzen können. 

 Bei akutem Krankheitsfall eines Schülers oder einer Schülerin am Unterrichtstag informieren 
wir die Eltern telefonisch. Bitte achten Sie als Eltern auf korrekte Angaben Ihrer telefonischen 
Erreichbarkeit und melden Änderungen umgehend im Sekretariat! (Tel: 0211 8998310)

 Bitte beachten Sie die aktuellen Quarantäneregelungen, insbesondere für Schüler*innen und 
Lehrer*innen nach den Herbstferien. Aktuelle Informationen finden Sie auf den Seiten des 
Schulministeriums und des Landesportals der Landesregierung in NRW
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus

DIE EINHALTUNG DER REGELN DURCH JEDE/N EINZELNE/N IST ABSOLUT WICHTIG UND IST 
EIN ZEICHEN DES RESPEKTS GEGENÜBER SEINEN MITMENSCHEN.

Schüler*innen, die wiederholt gegen die Regeln verstoßen, werden vom Unterricht 
ausgeschlossen und nach Rücksprache mit den Eltern nach Hause geschickt. Die Inhalte der 
versäumten Unterrichtsstunden müssen eigenständig bearbeitet und der Lehrkraft 
unaufgefordert vorgelegt werden. Geschieht dies nicht, fließen die Stunden als 
unentschuldigte Fehlstunden in die Notenfindung ein.

Mit freundlichem Gruß 
Dr. Dorothee Pietzko, 
Schulleiterin 

Stand: 30.10.20 4 © FRG, Dr. Pietzko 

https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten

